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An dpn 

n - 9511 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Wien, am 20. Dezember 1989 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

4396 lAB 

1989 -12- 2 8 

zu lf5b3/J 
Parlament. 
101.7 W i !LJJ 

nie Abgeordnet.en zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE und Dr. GUGER

BAUER haben am 16. November 1989 unter der Nr. 4563/J an mich eine 

schriftliche parlament.arische Anfrage betreffend den UStand der 

Ermiltlungen gegen Beamte der Schwechater Flughafenpolizei" gerich

tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche Veranlassungen haben Sie im Rahmen Ihrer Kompetenzen 
gelroffen t um die Vorfälle anläAlich der Verhaftung und Ober
st.ellung aes Udo PROKSCH möglichst rasch aufzuklären? 

2. Wurde festgestellt, warum der Chef der Flughafenpolizei am Tage 
der Verhaftung des Herrn PROKSCH zum Dienst kam, obwohl er 
eigentlich dienstfrei hatte? 

3. Welche konkreten Verdachtsmomente werden in dieser Affäre 
gegenüber welchen Personen erhoben? 

4. Haben Sie dienstrechlliche Maßnahmen ge;en involvierte Beamte 
ergriffen, wenn ja, welche und gegen wen. u 

Ehe ich auf die einzelnen Fragen eingehe sehe ich mich veranlaßt, 

zu den in der Einleitung der Anfrage enthaltenen Ausführungen 

folgende KlarsteIlungen vorzunehmen: 

Es tr i f f t Tl i eh t. zu, daß di e br i Li sehen Si cherhei t. sbehörden am 

2. Oktober 1989 die Ankunft des zur Verhaftung ausgeschri.ebenen Udo 

PROKSCH angeJündigt hätten. Von den britischen Behörden wurde 

vielmehr ferJnilindlich dem Blindesministerium für Inneres mitgeteilt, 

daß am Londoner Flughafen HEATHROW einem aus Hongkong ankommenden 

Passagier die Einreise verweigert worden sei, weil Manipulationen 
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an seinem Reisepaß festgestellt wurden. Der Name dieses Passagiers 

wurde mit Alfred SEMRAD bekanntgegeben. Weiters wurde erklärt, daß 

dieser Mann mit Flug BA 704 <Illanmäßige Ankunft in Wien-Schwechat 

1.6.30 Uhr) in Wien ankommen werde. 

Di e erkenrnlJlgsd:i Hn s LI i che Behan<ll ung <les fes tgenommenen Udo PROKSCH 

erfolgte nicht im "Sicherheitsbüro am Flughafen", sondern in den 

Räuml ichkei ten der Bundespol izeidirektion Schwechat. 

Die vor der Einlieferung des Udo PROKSCH in das Gefangenenhaus beim 

J,anctH~gHricht. für Slraf~adlfln WiHn aus einem K()fff~r EHlt.nommenen 

Fo tos wur(len zum Te 11 am 3. Ok tober 1.9R9 und zum Te i 1. am 1.0. Ok to

ber 1.9R9 i.n das Landesgeri.cht für Strafsachen Wten gebracht. 

Die Staatsanwaltschaft Wien hat der Sicherheitsdirektion für das 

Bundesland NlederHsterreich am 4., 5. und 1.0. Oktober 1.9R9 Erhe

bungsaufträge zur Klärung der näheren IJmstände der Festnahme des 

{Jdo PROKSCH erteilt. Ein Auftrag, gegen insgesamt vier Polizelbeam

Le wegen Verdachtes des Amlsmißbrauches zu erheben, erfolgte 

bislang nicht. 

])i(~ <dnznlrlPTl Fragpn beantwort.p ich wio folgt: 
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Zu Frage 1: 

Wie bereits erwähnt, ergingen am 4., 5. und 10. Oktober 1989 Auf

träge der Staatsanwaltschaft Wien, die zu einer s6fortigen Einlei

tung (noch am 4. Oktober 1989) von Interpol-Erhebu~gen in I.ondon 

führten. Bereits ab dem 5. Oktober 1989 wurden jene Beamten nieder~ 

schriftlich vernommen, die an der gegenständlichen Amtshandlung 

beteiligt waren. Es wurden in der Folge insgesamt 13 Beamte nieder

schri.fllich vernommen, wobet drHi von ihnen dretmal und etner 

zweima.l befragt wurden. Dartiberhinaus wurde lIdo PROKSCH einmal und 

Eve lyn .lu 1 i. a OSWALD zwe tma 1 vernommen, sodaß i.rlsgesamt 23 n teder-

sc:hr t f t 1 i. ehe Verrwhmungen durc:hgeführ t WUrdHJl. We i. ters wurden 

ErhHbungHn Ober den Aufent.halt des Udo PROKSCH ab VHrlassen des 

Flugzeugps bis zur Festnahme dlJrc:hgHfiihrt. 

z,lJ .. J;):'_aK(! __ .?:. : 

Obst.lt. HUPF, <hm Sin unzut.reffend als "Chef der Flughaff~npolizei" 

bezei.chnen, war als Leiter dE-~r Kriminalbeamten der Poltzei.einsatz-

st.elle-Flughafen am 2.10.1989 bis 15.30 Uhr ,im DiHnst. Danach hat.te 

er dienstfrei. Er wurde mit. einem Personenrufgerät von der Festnah

mp des tJdo PROKSCH verständigt und h~t seinen Dienst Wieder aufge

nommen. Eine solche Verständigung ist. bei wichtigen Amtshandlungen 

durc:haus übli.c:h. 

Zu Frage 3: 

Es werden ke i ne konkreten Verdach t sJJlomen te gegeniiber bes ti mmten 

Personen erhoben. Das Ergebnis der Ermittlungen wurde der Staatsan-
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waltschaft Wien zur strafrechtlichen Beurteilung zugeleitet, wobei 

als i.n Betracht zu zinhendes Talbi.ld. § 302 ::>lGB angeführt wurde. 

Zu Fra@--1_~ 

Gegen vier an der Amtshandlung gegen IJdo PROKSCH beteiligt gewesene 

Beamte wurde Oisziplinaranzeige erstaltet. 
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